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1. Die Teilnahme an einem Fußballturnier ist zumindest dann kein versicherter 

Betriebssport, wenn ansonsten keine Betriebssportgruppe mit festen Trainingsstunden 
besteht. 

 
2. Billigt und fördert die Unternehmensleitung lediglich die Teilnahme ihrer Mitarbeiter an 

einem Fußballturnier in deren Freizeit, ohne selbst irgendwelche Leitungs- und Organi-
sationsfunktionen dabei zu übernehmen, liegt keine betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltung und damit kein Versicherungsschutz  vor. 

 
§ 8 Abs. 1 SGB VII 
  
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 19.03.2007 – L 1 U 2247/06 –  
Bestätigung des Urteils des  SG Stuttgart vom  16.03.2006, - S 9 U 2381/04 -  
 
Das Gericht hatte über den Unfall eines Teilnehmers an einem von einem Landratsamt 
organisierten Fußballturnier zu entscheiden. Der Teilnehmer war Beschäftigter eines 
Zweckverbandes zu dem auch der organisierende Landkreis zählte. 
 
Nach Auffassung des LSG handelte es sich nicht um einen Arbeitsunfall. 
Zum einen habe keine dem Betriebssport zuzurechnende Aktivität vorgelegen, weil sich 
die Fußballmannschaft nur anläßlich des Turniers bildete, aber eine Betriebssportgruppe 
mit regelmäßigen Übungsstunden nicht bestand. 
 
Ebenso wenig liege eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung vor, weil zum einen das 
Landratsamt und nicht der Zweckverband Veranstalter des Turniers war, der Verunfallte 
aber kein Beschäftigter des Landratsamtes war. Zum anderen sei die 
Unternehmensleitung des Zweckverbandes nicht mit der innerbetrieblichen Organisation 
der Abordnung des Zweckverbandes befasst gewesen. Eine Leitungsfunktion während 
des Turniers sei seitens der Unternehmensleitung ebenso wenig übernommen worden. 
Somit habe lediglich eine gewisse Billigung und Förderung der Teilnahme der 
Beschäftigten vorgelegen, die allein allerdings nicht die Voraussetzungen einer 
betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung erfüllen würde.  
 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 19.03.2007 –  
L 1 U 2247/06 –  
wie folgt entschieden: 
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